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Zum dritten Mal hat nun der Verein 
für Konsumenteninformation (VKI) 

Apotheken in den verschiedensten Teilen 
Österreichs untersucht. Zum dritten Mal 
in Serie vergab er die Note 5 also mangel-
haft. Und verblüffender Weise hört man 
von Apotherkammerseite nur massenhaft 
Eigenlob. Die 5 wäre mittlerweile eine 5 
plus geworden, man müsse nur die „Ver-
kaufsveranstaltungen“ besser organisieren 
(Zitat VKI: „ …teilweise fühlte sich unsere 
Testerin wie in einer Verkaufsveranstal-
tung für das Mittel“) und Ähnliches.
Alleine die Überschriften der im VKI 
Bericht abgegriffenen Themen lesen sich 
beunruhigend:

„Besser gleich zum Arzt; Keine Anwendungs-
hinweise; Schlankheitsberatung mangelhaft; 
Zweifelhafte Produkte verkauft; Auch unter 
Apothekern Vorbehalte; Etikett „Scharlatane-
rie“

Vorwiegendes Verkaufsinteresse, man-
gelnde Beratung ohne Anwendungshin-
weise und beständige Übertretungen der 
gesetzlichen Schutzbestimmungen für 
PatientInnen sind an der Tagesordnung 
stellte der VKI fest. Entsetzte Apothe-
kerkammerfunktionäre gelobten in der 
Vergangenheit (Juni 06, Oktober 08) je-
weils Besserung, geschehen ist jedoch in 
drei Jahren anscheinend nichts. Nichts? 
Fast nichts! Denn die Apothekerkammer 
überzieht derzeit das gesamte Land mit 
einer riesigen Plakatwerbeaktion, in der, 
die durch die VKI Tests in Frage gestell-
te Kompetenz, der Apotheken beworben 
wird, welche suggerieren soll, in allen Ge-
sundheitsfragen noch vor den Ärzten zu 
kommen.

Besonders das Plakat mit dem blauäu-
gigen, fiebernden Baby aber ist eine 
grenzwertige Gefährdung österreichischer 
Säuglinge und eine skandalöse Irrefüh-
rung der Bevölkerung, wenn man schon 

mal erleben musste wie schnell ein Säug-
ling verfallen kann oder auch ohne große 
Klinik einfach verstirbt. Jeder Arzt hat da 
seine eigenen Erfahrungen gemacht, die 
zur äußersten Vorsicht warnen.

Nur auf Grund mangelnder Erfahrung 
zu einer Art russischen Roulettes aufzu-
rufen sollte von verantwortungsvollen 
Menschen, die noch dazu fixe Partner 
unseres Gesundheitssystems sein wollen, 
unbedingt vermieden werden.

Wozu brauchen wir in einem funktio-
nierenden Gesundheitssystem, welches 
die medizinischen Grundbedürfnisse der 
Menschen abzusichern hat, überhaupt 
Reklame?
In diesem Zusammenhang wäre ein Wer-
beverbot zu begrüßen, da ein Produkt, 
das sich durch Leistung und Qualität aus-
zeichnet, kaum einer Werbung bedarf!
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Sollte die genannte Regelung aber tat-
sächlich in Form eines Gesamtvertrages 
abgeschlossen werden, müsste man jedem 
Vertragsarzt raten, die Regelung sofort 
vor den jeweils zuständigen ordentlich 
Gericht zu bekämpfen. Da – mit Ausnah-
me im Zusammenhang mit ausgerufenen 
Pandemien - keine Regelungskompetenz 
für einen Gesamtvertrag vorliegt, kann 
auch kein rechtlicher oder tatsächlicher 
Zusammenhang mit einem kurativen 
Einzelvertrag vorliegen, so dass die or-
dentlichen Gerichte und nicht die Pari-
tätischen Schiedskommission und die 
Landesberufungskommissionen – wie 
seinerzeit beim sogenannten Solidaritäts-
beitrag hausapothekenführender Ärzte – 
zuständig wären. Vorsichtshalber sollten 
allerdings auch Verfahren vor den Paritä-
tischen Schiedskommissionen eingeleitet 
werden, welche sich allenfalls für unzu-
ständig zu erklären hätten.

Sollte die Regelung jedoch nicht in der 
Form eines Gesamtvertrages, sondern 
in der Form eines anderen privatrecht-
lichen Vertrages, etwa eines side letters 
vereinbart werden, wäre die Regelung 
überhaupt - auch im Pandemiefall -  un-
wirksam, weil die Bundeskurie lediglich 
Honorarrichtlinien für Privatleistungen, 
damit aber keine verbindlichen Tarife 
hiefür festlegen kann (§ 126 Abs 4 Ziffer 
5 Ärztegesetz).
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